
Allgemeine Versicherungs-Bedingungen
für die Kapitalbildende Lebensversicherung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter
Kunde,

als Versicherungsnehmer sind Sie unser
Vertragspartner; für unser Vertragsver-
hältnis gelten folgende Bedingungen:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?
§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteili-

gung?
§ 3 Wann beginnt Ihr Versicherungs-

schutz?
§ 4 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen

oder Krieg oder Einsatz bzw. Frei-
setzen von ABC-Waffen/-Stoffen?

§ 5 Was gilt bei Selbsttötung der versi-
cherten Person?

§ 6 Was bedeutet die vorvertragliche
Anzeigepflicht?

§ 7 Was haben Sie bei der Beitrags-
zahlung zu beachten?

§ 8 Was geschieht, wenn Sie einen Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen?

§ 9 Wann können Sie Ihre Versicherung
kündigen oder beitragsfrei stellen?

§10 Wie werden Abschluss- und Ver-
triebskosten verrechnet?

§11 Was ist zu beachten, wenn eine
Versicherungsleistung verlangt
wird?

§12 Welche Bedeutung hat die Versi-
cherungsurkunde?

§13 Wer erhält die Versicherungsleis-
tung?

§14 Was gilt bei Änderung Ihrer Postan-
schrift und Ihres Namens?

§15 Welche Kosten stellen wir Ihnen ge-
sondert in Rechnung?

§16 Welches Recht findet auf Ihren Ver-
sicherungsvertrag Anwendung?

§17 Wo ist der Gerichtsstand?
§18 Sie wollen eine Vorauszahlung auf

die Versicherungsleistung?

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?
1. Art, Umfang und Fälligkeit unserer
Leistungen bestimmen sich nach dem
von Ihnen gewählten Tarif und dem ver-
einbarten Leistungsumfang, der in der
Versicherungsurkunde dokumentiert ist.

2. Außer den in der Versicherungsur-
kunde ausgewiesenen garantierten Leis-
tungen erhalten Sie weitere Leistungen
aus der Überschussbeteiligung (vgl.
§ 2).

§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteili-
gung?
Wir beteiligen Sie und die anderen Ver-
sicherungsnehmer gemäß § 153 des
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)
an den erzielten Überschüssen und Be-
wertungsreserven (Überschussbeteili-

gung). Die Überschüsse werden nach
den Vorschriften des Handelsgesetz-
buches ermittelt und jährlich im Rahmen
unseres Jahresabschlusses festgestellt.
Die Bewertungsreserven werden dabei
im Anhang des Geschäftsberichtes aus-
gewiesen. Der Jahresabschluss wird
von einem unabhängigen Wirtschaftsprü-
fer geprüft und ist unserer Aufsichtsbe-
hörde einzureichen.

1. Grundsätze und Maßstäbe für die
Überschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer
a) Die Überschüsse stammen im We-
sentlichen aus den Erträgen der Kapital-
anlagen. Von den Nettoerträgen derjeni-
gen Kapitalanlagen, die für künftige Ver-
sicherungsleistungen vorgesehen sind
(§ 3 der Verordnung über die Mindest-
beitragsrückerstattung in der Lebens-
versicherung, Mindestzuführungsverord-
nung), erhalten die Versicherungsneh-
mer insgesamt mindestens den in dieser
Verordnung genannten Prozentsatz. In
der derzeitigen Fassung der Verordnung
sind grundsätzlich 90 Prozent vorge-
schrieben (§ 4 Abs. 3 und § 5 Mindest-
zuführungsverordnung). Bei unvorher-
sehbaren Risikoverlusten oder einem
Solvabilitätsbedarf kann dieser Prozent-
satz unterschritten werden. Aus diesem
Betrag werden zunächst die Zinsen ge-
deckt, die zur Finanzierung der garan-
tierten Versicherungsleistungen benötigt
werden. Die verbleibenden Mittel ver-
wenden wir für die Überschussbeteili-
gung der Versicherungsnehmer. Weitere
Überschüsse entstehen insbesondere
dann, wenn die Sterblichkeit und die Ko-
sten niedriger sind, als bei der Tarifkal-
kulation angenommen.

Auch an diesen Überschüssen werden
die Versicherungsnehmer angemessen
beteiligt und zwar nach derzeitiger
Rechtslage am Risikoergebnis (Sterb-
lichkeit) grundsätzlich zu mindestens 75
Prozent und am übrigen Ergebnis
(einschließlich Kosten) grundsätzlich zu
mindestens 50 Prozent (§ 4 Abs. 4 u. 5
und § 5 Mindestzuführungsverordnung).
Die verschiedenen Versicherungsarten
tragen unterschiedlich zum Überschuss
bei. Wir haben deshalb gleichartige Ver-
sicherungen zu Gewinnverbänden zu-
sammengefasst.

Kriterium für die Bildung eines solchen
Gewinnverbands ist vor allem das versi-
cherte Risiko. Danach werden beispiels-
weise kapitalbildende Lebensversiche-
rungen, Rentenversicherungen und Risi-
kolebensversicherungen jeweils eigene-
nen Gewinnverbänden zugeordnet.

Die Verteilung des Überschusses für die
Versicherungsnehmer auf die einzelnen
Gewinnverbände orientiert sich daran, in
welchem Umfang sie zu seiner Entste-
hung beigetragen haben.
Den Überschuss führen wir der Rück-
stellung für Beitragsrückerstattung zu,
soweit er nicht in Form der so genann-
ten Direktgutschrift bereits unmittelbar
den überschussberechtigten Versiche-
rungen gutgeschrieben wird. Diese
Rückstellung dient dazu, Ergebnis-
schwankungen im Zeitablauf zu glätten.
Sie darf grundsätzlich nur für die Über-
schussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden.

Nur in Ausnahmefällen und mit Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde können wir
hiervon nach § 56a des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes (VAG) abweichen, so-
weit die Rückstellung nicht auf bereits
festgelegte Überschussanteile entfällt.
Nach der derzeitigen Fassung des § 56a
VAG können wir die Rückstellung im In-
teresse der Versicherungsnehmer auch
zur Abwendung eines drohenden Not-
standes, zum Ausgleich unvorherseh-
barer Verluste aus den überschussbe-
rechtigten Versicherungsverträgen, die
auf allgemeine Änderungen der Verhält-
nisse zurückzuführen sind, oder - sofern
die Rechnungsgrundlagen aufgrund
einer unvorhersehbaren und nicht nur
vorübergehenden Änderung der Verhält-
nisse angepasst werden müssen - zur
Erhöhung der Deckungsrückstellung her-
anziehen.

b) Bewertungsreserven entstehen, wenn
der Marktwert der Kapitalanlagen über
dem Wert liegt, mit dem die Kapitalan-
lagen in der Bilanz ausgewiesen sind.
Die Bewertungsreserven sorgen für Si-
cherheit und dienen dazu, kurzfristige
Ausschläge an den Kapitalmärkten aus-
zugleichen. Ein Teil der Bewertungsre-
serven steht den Versicherungsnehmern
zu. Hierzu wird die Höhe der Bewer-
tungsreserven monatlich neu ermittelt.
Der so ermittelte Wert wird den Verträ-
gen nach dem in Ziffer 6 beschriebenen
Verfahren rechnerisch zugeordnet. Bei
Beendigung eines Vertrages wird der
für diesen Zeitpunkt aktuell ermittelte
Betrag zur Hälfte zugeteilt und ausge-
zahlt. Aufsichtsrechtliche Regelungen
zur Kapitalausstattung bleiben unbe-
rührt.

2. Grundsätze und Maßstäbe für die
Überschussbeteiligung Ihres Vertrages
Ihre Versicherung erhält Anteile an den
Überschüssen desjenigen Gewinnver-
bandes, der in Ihrer Versicherungsur-
kunde genannt ist. Die Anteile Ihrer Ver-
sicherung an den Überschüssen dieses
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Gewinnverbandes werden Ihnen nach
Maßgabe der Ziffern 3 bis 6 zugeteilt
und entsprechend verwendet. Die Höhe
der Überschussanteilsätze wird jedes
Jahr vom Vorstand unseres Unterneh-
mens auf Vorschlag des Verantwort-
lichen Aktuars festgelegt. Wir veröffentli-
chen die Überschussanteilsätze in unse-
rem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbe-
richt können Sie bei uns jederzeit anfor-
dern.

3. Zuteilung von laufenden Überschuss-
anteilen
Wir teilen Ihrer Versicherung laufend
Zins-, Risiko- und Grundüberschussan-
teile zu. Mit der Zuteilung sind diese
Überschussanteile unwiderruflich. Eine
spätere Änderung der Überschussanteil-
sätze wirkt sich nicht auf die bereits gut-
geschriebenen Überschussanteile aus.

a) Zinsüberschussanteil
Der Zinsüberschussanteil wird in Pro-
zent des überschussberechtigten De-
ckungskapitals1) der Versicherung be-
messen. Außerdem wird je nach der
vereinbarten Überschussverwendungs-
art (vgl. Ziffer 4) ein Prozentsatz des
Deckungskapitals gegebenenfalls bereits
zugeteilter Anlageversicherungen bzw.
ein Prozentsatz eines gegebenenfalls
aus der verzinslichen Ansammlung vor-
handenen Guthabens als Zinsüber-
schussanteil berücksichtigt. Er wird zum
Ende eines jeden Versicherungsjahres
zugeteilt, sofern das überschussberech-
tigte Deckungskapital1) bereits positiv
ist.

b) Risikoüberschussanteil
Der Risikoüberschussanteil wird in Pro-
zent des rechnungsmäßigen Risikobei-
trages der Versicherung und - bei Ver-
wendung der laufenden Überschussan-
teile zur Bildung von Anlageversiche-
rungen (vgl. Ziffer 4) - der zugeteilten
Anlageversicherungen für das abgelau-
fene Versicherungsjahr bemessen. Er
wird zum Ende eines jeden Versiche-
rungsjahres zugeteilt.

c) Grundüberschussanteil
Der Grundüberschussanteil wird wäh-
rend der Beitragszahlungsdauer zuge-
teilt und in Abhängigkeit von der verein-
barten Überschussverwendungsart (vgl.
Ziffer 4) ermittelt:
- verzinsliche Ansammlung: Der

Grundüberschussanteil wird in Pro-
zent des Jahresbeitrags ohne Raten-
zuschlag bemessen und zu Beginn
eines jeden Versicherungsjahres zu-
geteilt.

- vollständige bzw. teilweise Verrech-
nung mit den laufenden Beiträgen:
Der Grundüberschussanteil wird in
Prozent des Beitrags bzw. der
Summe der Beitragsraten für das
Versicherungsjahr bemessen und zu
Beginn eines Versicherungsjahres
bzw. Ratenzahlungsabschnittes zuge-
teilt.

- Barausschüttung, Bonussystem oder
Anlageversicherung: Der Grundüber-
schussanteil wird in Prozent des
Jahresbeitrags ohne Ratenzuschlag
bemessen und zum Ende eines jeden
Versicherungsjahres zugeteilt.
Endet die Beitragszahlung innerhalb
eines Versicherungsjahres, wird der
Grundüberschussanteil anteilig be-
rücksichtigt.

4. Verwendung der laufenden Über-
schussanteile
Bei Abschluss der Versicherung können
Sie bestimmen, wie die Überschussan-
teile verwendet werden sollen. Je nach
Vereinbarung gilt (vgl. Versicherungsur-
kunde unter "Überschussbeteiligung"):
- verzinsliche Ansammlung: Das ange-

sammelte Guthaben zahlen wir aus,
wenn die Versicherung durch Ablauf
der Versicherungsdauer, Tod der
versicherten Person, Abruf des je-
weils erreichten Kapitals oder Kündi-
gung endet.

- Anlageversicherungen (Erhöhung der
Versicherungsleistungen durch zu-
sätzliche beitragsfreie Versiche-
rungsleistungen gemäß der verein-
barten Art der Erhöhung, die in der
Versicherungsurkunde unter "Über-
schussbeteiligung" dokumentiert ist):
Dabei legen wir die zum Zeitpunkt
der Überschusszuteilung für das
Neugeschäft maßgebenden An-
nahmen zur Lebenserwartung zu-
grunde, falls diese von einer nied-
rigeren Lebenserwartung als bei
Vertragsabschluss für den Zeitpunkt
der Überschusszuteilung unterstellt
ausgehen. Ebenso legen wir der Er-
höhung den zum Zeitpunkt der Über-
schusszuteilung aufsichtsrechtlich
vorgegebenen Höchstrechnungszins
zugrunde, sofern dieser unter dem
bei Vertragsabschluss maßgebenden
Rechnungszins liegt. Die Leistungen
aus den Anlageversicherungen zah-
len wir zusammen mit der durch Ab-
lauf der Versicherungsdauer, Tod
der versicherten Person, Abruf des
jeweils erreichten Kapitals oder Kün-
digung fällig werdenden Versiche-
rungsleistung aus. Im Falle einer
Beitragsfreistellung der Versicherung
(vgl. § 9) wandeln sich die Anlage-
versicherungen in Versicherungen
mit einem bis zum Ablauf - bei Ver-
einbarung einer Abrufphase mit
einem bis zum Beginn der Abrufpha-
se - gleich bleibenden Todesfallkapi-
tal um. Sofern für die Anlageversi-
cherungen ein Erlebensfallkapital
vereinbart ist, stimmt das Erlebens-
fallkapital der Anlageversicherungen
nach der Umwandlung mit dem To-
desfallkapital der Anlageversiche-
rungen überein.

- teilweise Verrechnung mit den lau-
fenden Beiträgen und verzinsliche
Ansammlung: Die Grundüberschuss-
anteile werden mit dem Beitrag / den
Beitragsraten des laufenden Ver-si-

cherungsjahres verrechnet. Die Zins-
überschussanteile und Risikoüber-
schussanteile werden verzinslich an-
gesammelt. Das angesammelte Gut-
haben zahlen wir aus, wenn die Ver-
sicherung durch Ablauf der Versiche-
rungsdauer, Tod der versicherten
Person, Abruf des jeweils erreichten
Kapitals oder Kündigung endet.

- vollständige Verrechnung mit den
laufenden Beiträgen: Die Grundüber-
schussanteile werden mit dem Bei-
trag / den Beitragsraten des lau-
fenden Versicherungsjahres verrech-
net. Die Zinsüberschussanteile und
Risikoüberschussanteile werden mit
dem Beitrag / den Beitragsraten des
auf die Zuteilung folgenden Versiche-
rungsjahres verrechnet. Falls die
Versicherung beitragsfrei geworden
ist oder der Gesamtbetrag aus zuge-
teilten Überschussanteilen größer ist
als der Beitrag, werden die nicht ver-
rechneten Überschussanteile ver-
zinslich angesammelt.

- Barausschüttung: Die Überschussan-
teile werden bei Zuteilung bar ausge-
schüttet.

- Bonussystem (Erhöhung der Versi-
cherungsleistungen durch zusätzliche
beitragsfreie Versicherungsleistun-
gen (Boni) ohne Erhöhung gegebe-
nenfalls eingeschlossener Zusatzver-
sicherungen)
Dabei legen wir die zum Zeitpunkt
der Überschusszuteilung für das
Neugeschäft maßgebenden Annah-
men zur Lebenserwartung zugrunde,
falls diese von einer niedrigeren Le-
benserwartung als bei Vertragsab-
schluss für den Zeitpunkt der Über-
schusszuteilung unterstellt ausgehen.
Ebenso legen wir der Erhöhung den
zum Zeitpunkt der Überschusszutei-
lung aufsichtsrechtlich vorgegebenen
Höchstrechnungszins zugrunde, so-
fern dieser unter dem bei Vertrags-
abschluss maßgebenden Rechnungs-
zins liegt. Das Todesfallkapital wird
dabei nicht geringer als das Erle-
bensfallkapital erhöht. Die Leistun-
gen aus den Boni zahlen wir zusam-
men mit der durch Ablauf der Versi-
cherungsdauer, Tod der versicherten
Person, Abruf des jeweils erreichten
Kapitals oder Kündigung fällig wer-
denden Versicherungsleistung aus.
Im Falle einer Beitragsfreistellung
der Versicherung (vgl. § 9) wandeln
sich die Boni in Versicherungen mit
einem bis zum Ablauf - bei Vereinba-
rung einer Abrufphase mit einem bis
zum Beginn der Abrufphase - gleich
bleibenden Todesfallkapital um. So-
fern für die Boni ein Erlebensfallkapi-
tal vereinbart ist, stimmt das Erle-
bensfallkapital der Boni nach der
Umwandlung mit dem Todesfallkapi-
tal der Boni überein.

5. Schlussüberschussanteil
a) Bei Beendigung der Versicherung
nach Ablauf der vereinbarten Versiche-
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rungsdauer oder bei Abruf wird ein
Schlussüberschussanteil fällig und mit
der Versicherungsleistung ausgezahlt.
Bei Tod oder Kündigung wird ein ver-
minderter Schlussüberschussanteil fällig
und mit der Versicherungsleistung aus-
gezahlt, sofern die Versicherung min-
destens zehn Jahre oder ein Drittel der
vereinbarten Versicherungsdauer be-
standen hat.

b) Der Schlussüberschussanteil wird in
Prozent einer Bemessungsgröße be-
rechnet, die zu Beginn der Versicherung
Null ist und sich zum Ende eines jeden
Versicherungsjahres erhöht. Diese Erhö-
hung wird in Abhängigkeit von der Über-
schussverwendungsart (vgl. Ziffer 4) wie
folgt ermittelt:
- verzinsliche Ansammlung oder voll-

ständige bzw. teilweise Verrechnung
mit den laufenden Beiträgen: In Pro-
zent des überschussberechtigten De-
ckungskapitals1) der Versicherung,
in Prozent eines gegebenenfalls aus
der verzinslichen Ansammlung vor-
handenen Guthabens und in Prozent
der Bemessungsgröße für die
Schlussüberschussbeteiligung und
die Sokelbeteiligung.

- Anlageversicherung oder Bonussy-
stem: In Prozent des überschussbe-
rechtigten Deckungskapitals1) der
Versicherung, in Prozent des über-
schussberechtigten Deckungskapi-
tals1) gegebenenfalls bereits zuge-
teilter Anlageversicherungen oder
Boni und in Prozent der Bemes-
sungsgröß für die Schlussüber-
schussbeteiligung und die Sokelbe-
teiligung.

- Barausschüttung: In Prozent des
überschussberechtigten
Deckungskapitals1) der Versicherung
und in Prozent der
Bemessungsgröße für die Schluss-
überschussbeteiligung und die So-
ckelbeteiligung.

c) Durch die Schlussüberschussbeteili-
gung werden Sie an solchen Überschüs-
sen beteiligt, an denen Sie und die an-
deren Versicherungsnehmer nicht schon
in Form von laufenden Überschussan-
teilen beteiligt werden. Schlussüber-
schussanteile werden - entsprechend
dem Ergebnis unserer Kapitalanlagen
und dem Risiko- und Kostenverlauf -
jedes Jahr neu festgesetzt. Sie gelten -
vorbehaltlich d) - für Verträge, die in
dem betreffenden Jahr zur Auszahlung
kommen und können deshalb in späte-
ren Jahren teilweise oder auch ganz
entfallen.

d) Sofern bei Kündigung ein Schluss-
überschussanteil fällig wird, berücksich-
tigen wir bei dessen Festsetzung und
Auszahlung zusätzlich die allgemeine
Lage auf dem Kapitalmarkt. Liegt der
aktuelle Monatswert der Umlaufrendite

10-jähriger Staatsanleihen zum Kündi-
gungstermin über dem Durchschnitts-
wert der abgelaufenen Vertragsdauer,
längstens jedoch der letzten 10 Jahre,
berechnen wir den Betrag, den wir ins-
gesamt als Schlussüberschussanteil und
Sockelbeteiligung (vgl. Ziffer 6 b) zahlen,
wie folgt: Wir kürzen das überschussbe-
rechtigte Deckungskapital1) des Ver-
trages (zuzüglich gegebenenfalls bereits
nach Ziffer 3 und 4 zugeteilter laufender
Überschüsse, des gemäß b) errechneten
Schlussüberschussanteils und der So-
ckelbeteiligung) zum Kündigungstermin
prozentual pro Monat der restlichen Auf-
schubdauer, längstens jedoch für 120
Monate, um das 0,05-fache der Differenz
aus aktueller Umlaufrendite und dem
Durchschnittswert für die abgelaufene
Vertragsdauer. Übersteigt der so be-
rechnete Betrag das überschussberech-
tigte Deckungskapital1) zuzüglich der
bereits zugeteilten laufenden Überschü-
sse, zahlen wir den Differenzbetrag als
Rückkaufswert aus dem Schlussüber-
schussanteil und der Sockelbeteiligung.
Andernfalls zahlen wir bei Kündigung
keinen Schlussüberschussanteil und
keine Sockelbeteiligung aus.

6. Beteiligung an den Bewertungsreser-
ven
a) Bei Beendigung Ihrer Versicherung
werden Ihnen 50 Prozent der durch Ihre
Beitragszahlung geschaffenen Bewer-
tungsreserven (vgl. Ziffer 1
Buchstabe b) zugeteilt und mit der Ver-
sicherungsleistung ausgezahlt. Sofern
die Versicherung mindestens zehn
Jahre oder ein Drittel der vereinbarten
Versicherungsdauer bestanden hat, er-
reicht der auf Ihre Versicherung entfal-
lende Anteil an den Bewertungsreser-
ven jedoch mindestens einen in Prozent
der Bemessungsgröße für den Schluss-
überschussanteil (vgl. Ziffer 5) berech-
neten Betrag (Sockelbeteiligung). Dieser
Prozentsatz wird jedes Jahr neu festge-
setzt. Bei Kündigung ist die Höhe der
Sockelbeteiligung von der Entwicklung
des Kapitalmarktes abhängig (vgl. Ziffer
5 d).

b) Die Höhe der Bewertungsreserven
ermitteln wir jeweils am letzten Börsen-
handelstag eines Monats (Bewertungs-
stichtag). Zum vereinbarten Ablauftermin
ist für die Höhe der Ihrer Versicherung
zuzuteilenden Bewertungsreserven der
Bewertungsstichtag des viertletzten Mo-
nats vor dem Ablauftermin maßgebend.
Endet die Versicherung durch Tod der
versicherten Person, ist es der dem To-
desfall unmittelbar vorhergehende Be-
wertungsstichtag. Endet die Versiche-
rung durch Kündigung, ist es der dem
Zugang der Kündigung unmittelbar fol-
gende bzw. damit zusammenfallende
Bewertungsstichtag, frühestens aber der
Bewertungsstichtag des vorletzten Mo-
nats vor Wirksamwerden der Kündigung.

c) Die Ermittlung der auf Ihre Versiche-
rung entfallenden Bewertungsreserven
erfolgt, indem wir das Verhältnis des in-
dividuellen Bewertungsfaktors Ihrer Ver-
sicherung zur Summe der individuellen
Bewertungsfaktoren aller Versiche-
rungen bestimmen und dieses Verhältnis
mit den durch die Beitragszahlungen
aller Versicherungen geschaffenen Be-
wertungsreserven zum maßgeblichen
Standtermin multiplizieren. Der individu-
elle Bewertungsfaktor Ihrer Versiche-
rung erhöht sich zum Ende eines jeden
Versicherungsjahres um das über-
schussberechtigte Deckungskapital1)
der Versicherung, sowie um die jewei-
lige Bemessungsgröße für die Schluss-
überschussbeteiligung und die Sockelbe-
teiligung an den Bewertungsreserven
vor dem Zuteilungstermin. Außerdem er-
höht sich der individuelle Bewertungs-
faktor bei Verwendung der laufenden
Überschussanteile
- für eine verzinsliche Ansammlung

(vgl. Ziffer 4) um das gegebenenfalls
vor dem Zuteilungstermin vorhan-
dene Guthaben;

- zur Bildung von Anlageversiche-
rungen oder Boni (vgl. Ziffer 4) um
das überschussberechtigte
Deckungskapital1) der vor dem Zu-
teilungstermin vorhandenen Anlage-
versicherungen bzw. Boni.

7. Information über die Höhe der Über-
schussbeteiligung
Die Höhe der Überschussbeteiligung
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese
sind nicht vorhersehbar und von uns nur
begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Ein-
flussfaktor ist dabei die Zinsentwicklung
des Kapitalmarkts. Aber auch die Ent-
wicklung des versicherten Risikos und
der Kosten sind von Bedeutung. Die
Höhe der künftigen Überschussbeteili-
gung kann also nicht garantiert werden.

1) Das überschussberechtigte De-
ckungskapital einer Versicherung ist das
mit den Rechnungsgrundlagen der Bei-
tragskalkulation prospektiv zum Tag der
Überschusszuteilung berechnete De-
ckungskapital, jedoch ohne eine etwaige
Verwaltungskostenrückstellung. Das
überschussberechtigte Deckungskapital
von ggf. zugeteilten Anlageversiche-
rungen oder Boni ist das mit den bei der
Bildung der Anlageversicherungen bzw.
Boni verwendeten Rechnungsgrund-
lagen prospektiv zum Tag der Über-
schusszuteilung berechnete Deckungs-
kapital. Bei der Fortentwicklung der indi-
viduellen Bewertungsfaktoren wird das
überschussberechtigte Deckungskapital
nur verwendet, sofern es positiv ist,
eine etwaige Verwaltungskostenrückstel-
lung wird berücksichtigt.
Die Höhe dieses Deckungskapitals kön-
nen Sie der Versicherungsurkunde
unter "Erläuterungen zur Berechnung
von Versicherungsleistungen" entneh-
men.
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§ 3 Wann beginnt Ihr Versicherungs-
schutz?
Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn
der Vertrag abgeschlossen worden ist,
jedoch nicht vor dem mit Ihnen verein-
barten, in der Versicherungsurkunde an-
gegebenen Versicherungsbeginn. Aller-
dings entfällt unsere Leistungspflicht bei
nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (vgl.
§ 7 Ziffern 3 und 4 und § 8).

§ 4 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen
oder Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen
von ABC-Waffen/- Stoffen?
1. Grundsätzlich besteht unsere Leis-
tungspflicht unabhängig davon, auf wel-
cher Ursache der Versicherungsfall be-
ruht. Wir gewähren Versicherungsschutz
insbesondere auch dann, wenn die ver-
sicherte Person in Ausübung des Wehr-
oder Polizeidienstes oder bei inneren
Unruhen den Tod gefunden hat.

2. Bei Ableben der versicherten Person
in unmittelbarem oder mittelbarem Zu-
sammenhang mit kriegerischen Ereignis-
sen beschränkt sich unsere Leistungs-
pflicht auf die Auszahlung des für den
Todestag berechneten Rückkaufswertes
der Versicherung (§ 9 Ziffer 3 bis 5).
Diese Einschränkung unserer Leistungs-
pflicht entfällt, wenn die versicherte Per-
son in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit kriegerischen Ereig-
nissen stirbt, denen sie während eines
Aufenthaltes außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland ausgesetzt und an
denen sie nicht aktiv beteiligt war.

§ 5 Was gilt bei Selbsttötung der versi-
cherten Person?
1. Bei vorsätzlicher Selbsttötung leisten
wir, wenn seit Abschluss des Vertrages
drei Jahre vergangen sind.

2. Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ab-
lauf der Dreijahresfrist besteht Versi-
cherungsschutz nur dann, wenn uns
nachgewiesen wird, dass die Tat in
einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand krankhafter
Störung der Geistestätigkeit begangen
worden ist. Andernfalls zahlen wir den
für den Todestag berechneten Rück-
kaufswert Ihrer Versicherung (§ 9 Ziffer
3 bis 5).

3. Die Ziffern 1 und 2 gelten bei einer
unsere Leistungspflicht erweiternden
Änderung oder bei einer Wiederherstel-
lung der Versicherung entsprechend.
Die Frist nach Ziffer 1 beginnt mit der
Änderung oder Wiederherstellung der
Versicherung bezüglich des geänderten
oder wiederhergestellten Teils neu zu
laufen.

§ 6 Was bedeutet die vorvertragliche
Anzeigepflicht?

Vorvertragliche Anzeigepflicht
1. Wir übernehmen den Versicherungs-
schutz im Vertrauen darauf, dass Sie

alle vor Vertragsabschluss in Textform
gestellten Fragen wahrheitsgemäß und
vollständig beantwortet haben (vorver-
tragliche Anzeigepflicht). Das gilt insbe-
sondere für die Fragen nach gegenwär-
tigen oder früheren Erkrankungen, ge-
sundheitlichen Störungen und Be-
schwerden.

2. Soll das Leben einer anderen Person
versichert werden, ist auch diese -
neben Ihnen - für die wahrheitsgemäße
und vollständige Beantwortung der Fra-
gen verantwortlich.

Rücktritt
3. Wenn Umstände, die für die Übernah-
me des Versicherungsschutzes Bedeu-
tung haben, von Ihnen oder der versi-
cherten Person (vgl. Ziffer 2) nicht oder
nicht richtig angegeben worden sind,
können wir vom Vertrag zurücktreten.
Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen
wird, dass die vorvertragliche Anzeige-
pflicht weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt worden ist. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der vorvertraglichen
Anzeigepflicht haben wir kein Rücktritts-
recht, wenn uns nachgewiesen wird,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, abge-
schlossen hätten.

4. Im Fall des Rücktritts besteht kein
Versicherungsschutz. Haben wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns
nachgewiesen wird, dass der nicht oder
nicht richtig angegebene Umstand weder
für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht ursächlich war. Haben Sie
oder die versicherte Person die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt, sind wir nicht
zur Leistung verpflichtet.

5. Wenn die Versicherung durch Rück-
tritt aufgehoben wird, zahlen wir den
Rückkaufswert (§ 9). Die Regelung des
§ 9 Ziffer 3 Satz 3 gilt nicht. Die Rück-
zahlung der Beiträge können Sie nicht
verlangen.

Kündigung
6. Ist unser Rücktrittsrecht ausge-
schlossen, weil die Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruhte, können wir den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

7. Wir haben kein Kündigungsrecht,
wenn uns nachgewiesen wird, dass wir
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hät-
ten.

8. Kündigen wir die Versicherung, wan-
delt sie sich mit der Kündigung in eine
beitragsfreie Versicherung um (§ 9 Zif-
fern 7 bis 9).

Vertragsanpassung
9. Können wir nicht zurücktreten oder
kündigen, weil wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, aber zu anderen Bedingungen, ab-
geschlossen hätten, werden die anderen
Bedingungen auf unser Verlangen rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie
die Anzeigepflichtverletzung nicht zu
vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

10. Erhöht sich durch die Vertragsanpas-
sung der Beitrag um mehr als 10 Pro-
zent oder schließen wir den Versiche-
rungsschutz für den nicht angezeigten
Umstand aus, können Sie den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Mitteilung fristlos kündigen. In
der Mitteilung werden wir Sie auf das
Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung unserer Rechte
11. Wir können uns auf die Rechte zum
Rücktritt, zur Kündigung und zur Ver-
tragsanpassung nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflicht-
verletzung hingewiesen haben. Wir müs-
sen unsere Rechte innerhalb eines Mo-
nats schriftlich geltend machen. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir
von der Verletzung der Anzeigepflicht,
die das von uns geltend gemachte Recht
begründet, Kenntnis erlangen. Bei Aus-
übung unserer Rechte müssen wir die
Umstände angeben, auf die wir unsere
Erklärung stützen. Zur Begründung kön-
nen wir nachträglich weitere Umstände
innerhalb eines Monats nach deren
Kenntniserlangung angeben.

12. Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündi-
gung und Vertragsanpassung sind aus-
geschlossen, wenn wir den nicht ange-
zeigten Umstand oder die Unrichtigkeit
der Anzeige kannten.

13. Die genannten Rechte können wir
nur innerhalb von fünf Jahren seit Ver-
tragsabschluss ausüben. Ist der Versi-
cherungsfall vor Ablauf dieser Frist ein-
getreten, können wir die Rechte auch
noch nach Ablauf der Frist geltend ma-
chen. Haben Sie oder die versicherte
Person die Anzeigepflicht vorsätzlich
oder arglistig verletzt, beträgt die Frist
zehn Jahre.

Anfechtung
14. Wir können den Vertrag auch anfech-
ten, falls durch unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben bewusst und gewollt
auf unsere Annahmeentscheidung Ein-
fluss genommen worden ist. Handelt es
sich um Angaben der versicherten Per-
son, können wir Ihnen gegenüber die
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Anfechtung erklären, auch wenn Sie von
der Verletzung der vorvertraglichen An-
zeigepflicht keine Kenntnis hatten. Ziffer
5 gilt entsprechend.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung
der Versicherung
15. Die Ziffern 1 bis 14 gelten bei einer
unsere Leistungspflicht erweiternden
Änderung oder bei einer Wiederherstel-
lung der Versicherung entsprechend.
Die Fristen nach Ziffer 13 beginnen mit
der Änderung oder Wiederherstellung
der Versicherung bezüglich des ge-
änderten oder wiederhergestellten Teils
neu zu laufen.

Erklärungsempfänger
16. Die Ausübung unserer Rechte erfolgt
durch eine schriftliche Erklärung, die
Ihnen gegenüber abzugeben ist. Sofern
Sie uns keine andere Person als Bevoll-
mächtigten benannt haben, gilt nach
Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter
als bevollmächtigt, diese Erklärung ent-
gegenzunehmen. Ist ein Bezugsberech-
tigter nicht vorhanden oder kann sein
Aufenthalt nicht ermittelt werden, kön-
nen wir den Inhaber der Versicherungs-
urkunde zur Entgegennahme der Erklä-
rung als bevollmächtigt ansehen.

§ 7 Was haben Sie bei der Beitragszah-
lung zu beachten?

1. Sie zahlen Jahresbeiträge, die jeweils
zu Beginn eines jeden Versicherungs-
jahres fällig werden.

2. Nach Vereinbarung können Sie die
Jahresbeiträge auch in halbjährlichen,
vierteljährlichen oder monatlichen Raten
zahlen. Hierfür erheben wir Ratenzu-
schläge.

3. Der erste Beitrag (Einlösungsbeitrag)
ist unverzüglich nach Abschluss des
Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor
dem mit Ihnen vereinbarten, in der Ver-
sicherungsurkunde angegebenen Versi-
cherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge
(Folgebeiträge) sind jeweils zu Beginn
eines Ratenzahlungsabschnitts an uns
zu zahlen.

4. Für die Rechtzeitigkeit der Beitrags-
zahlung genügt es, wenn Sie fristgerecht
alles getan haben, damit der Beitrag bei
uns eingeht. Ist die Einziehung des Bei-
trages von einem Konto vereinbart,
haben Sie fristgerecht alles getan, wenn
der Beitrag zu dem in Ziffer 3 genann-
ten Termin eingezogen werden kann
und Sie einer berechtigten Einziehung
nicht widersprechen. Konnte der fällige
Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns
nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn
sie unverzüglich nach unserer schrift-
lichen Zahlungsaufforderung erfolgt.
Haben Sie zu vertreten, dass der Bei-
trag nicht eingezogen werden kann, sind
wir berechtigt, künftig die Zahlung

außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen.

5. Die Übermittlung Ihrer Beiträge er-
folgt auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten.

6. Für eine Stundung der Beiträge ist
eine schriftliche Vereinbarung mit uns
erforderlich.

7. Bei Fälligkeit einer Versicherungsleis-
tung werden wir etwaige Beitragsrück-
stände verrechnen.

§ 8 Was geschieht, wenn Sie einen Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen?
1. Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht
rechtzeitig zahlen, können wir - solange
die Zahlung nicht bewirkt ist - vom Ver-
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn
uns nachgewiesen wird, dass Sie die
nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu ver-
treten haben. Bei einem Rücktritt kön-
nen wir von Ihnen die Kosten der zur
Gesundheitsprüfung durchgeführten
ärztlichen Untersuchungen verlangen.

2. Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt
des Versicherungsfalls noch nicht ge-
zahlt, sind wir nicht zur Leistung ver-
pflichtet, sofern wir Sie durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffälligen Hinweis in der Versi-
cherungsurkunde auf diese Rechtsfolge
der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-
sam gemacht haben. Unsere Leistungs-
pflicht besteht jedoch, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass Sie die Nicht-Zahlung
nicht zu vertreten haben.

3. Wenn ein Folgebeitrag oder ein sons-
tiger Betrag, den Sie aus dem Versiche-
rungsverhältnis schulden, nicht rechtzei-
tig gezahlt worden ist oder eingezogen
werden konnte, erhalten Sie von uns auf
Ihre Kosten eine Mahnung in Textform.
Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungs-
frist von mindestens zwei Wochen. Be-
gleichen Sie den Rückstand nicht inner-
halb der gesetzten Frist, entfällt oder
vermindert sich der Versicherungs-
schutz. Auf die Rechtsfolgen werden wir
Sie in der Mahnung ausdrücklich hin-
weisen.

4. Möglichkeiten und Voraussetzungen
der Aufrechterhaltung Ihres Versiche-
rungsschutzes bei einer finanziellen
Notlage sind in der Versicherungsur-
kunde dokumentiert.

§ 9 Wann können Sie Ihre Versicherung
kündigen oder beitragsfrei stellen?

Kündigung und Auszahlung des Rück-
kaufswertes
1. Sie können Ihre Versicherung ganz
oder teilweise schriftlich kündigen
- jederzeit zum Schluss des laufenden

Versicherungsjahres,
- bei Vereinbarung von Ratenzah-

lungen auch innerhalb des Versiche-
rungsjahres mit Frist von einem

Monat zum Schluss eines jeden Ra-
tenzahlungsabschnitts, frühestens je-
doch zum Schluss des ersten Versi-
cherungsjahres.

2. Kündigen Sie Ihre Versicherung nur
teilweise, ist die Kündigung unwirksam,
wenn die verbleibende Versicherungs-
summe unter den in der Versicherungs-
urkunde unter "beitragsfreie Leistungen
und Rückkaufswerte" genannten Min-
destbetrag sinkt. Wenn Sie in diesem
Falle Ihre Versicherung beenden wollen,
müssen Sie also ganz kündigen.

3. Nach § 169 VVG haben wir den Rück-
kaufswert zu erstatten. Er ist das nach
anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik mit den Rechnungsgrund-
lagen der Beitragskalkulation zum
Schluss der laufenden Versicherungspe-
riode berechnete Deckungskapital der
Versicherung. Wir erstatten jedoch min-
destens den Betrag des Deckungskapi-
tals, das sich bei gleichmäßiger Vertei-
lung der unter Beachtung der aufsichts-
rechtlichen Höchstzillmersätze (vgl. § 10
Ziffer 2 Satz 3) angesetzten Abschluss-
und Vertriebskosten auf die ersten fünf
Vertragsjahre ergibt. Von dem so ermit-
telten Wert erfolgt ein Abzug. In welcher
Höhe wir diesen Abzug für angemessen
halten, können Sie der Versicherungsur-
kunde unter "Erläuterungen zur Berech-
nung von beitragsfreien Versicherungs-
leistungen und Rückkaufswerten" ent-
nehmen.
Mit dem Abzug wird die Veränderung
der Risikolage des verbleibenden Versi-
chertenbestandes ausgeglichen; zudem
wird damit ein Ausgleich für kollektiv ge-
stelltes Risikokapital vorgenommen.. So-
fern Sie uns nachweisen, dass die dem
Abzug zugrunde liegenden Annahmen in
Ihrem Fall entweder dem Grunde nach
nicht zutreffen oder der Abzug wesent-
lich niedriger zu beziffern ist, entfällt der
Abzug bzw. wird - im letzteren Falle -
entsprechend herabgesetzt.

Beitragsrückstände werden von dem
Rückkaufswert abgezogen.

4. Wir sind nach § 169 Absatz 6 VVG be-
rechtigt, den nach Ziffer 3 Satz 1 bis 3
berechneten Betrag angemessen herab-
zusetzen, soweit dies erforderlich ist,
um eine Gefährdung der Belange der
Versicherungsnehmer, insbesondere
durch eine Gefährdung der dauernden
Erfüllbarkeit der sich aus den Versiche-
rungsverträgen ergebenden Verpflich-
tungen, auszuschließen. Die Herabset-
zung ist jeweils auf ein Jahr befristet.

5. Zusätzlich zahlen wir die Ihrem Ver-
trag bereits zugeteilten Überschussan-
teile aus, soweit sie nicht bereits in dem
nach den Ziffern 3 und 4 berechneten
Rückkaufswert enthalten sind, sowie
einen Schlussüberschussanteil, soweit
ein solcher nach § 2 Ziffer 5 für den Fall
einer Kündigung vorgesehen ist. Außer-
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dem erhöht sich der Auszahlungsbetrag
ggf. um die Ihrer Versicherung gemäß
§ 2 Ziffer 6 zugeteilten Bewertungsre-
serven.

6. Die Kündigung Ihrer Versicherung ist
mit Nachteilen verbunden. In der An-
fangszeit Ihrer Versicherung ist wegen
der Verrechnung von Abschluss- und
Vertriebskosten (vgl. § 10) nur ein ge-
ringer Rückkaufswert vorhanden. Der
Rückkaufswert erreicht auch in den Fol-
gejahren nicht unbedingt die Summe der
eingezahlten Beiträge. Nähere Informa-
tionen zum Rückkaufswert, seiner Höhe
und in welchem Ausmaß er garantiert
ist, können Sie der in der Versiche-
rungsurkunde unter "Beitragsfreie Lei-
stungen und Rückkaufswerte" abge-
druckten Tabelle und den Erläuterungen
zu dieser Tabelle entnehmen.

Umwandlung in eine beitragsfreie Versi-
cherung
7. Anstelle einer Kündigung nach
Ziffer 1 können Sie unter Beachtung der
dort genannten Termine und Fristen
schriftlich verlangen, von der Beitrags-
zahlungspflicht befreit zu werden. In die-
sem Fall setzen wir die Versicherungs-
summe auf eine beitragsfreie Summe
herab, die nach anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik zum Beitrags-
freistellungstermin unter Zugrundele-
gung des Rückkaufswertes nach Ziffer 3
Satz 1 bis 3 errechnet wird. Der aus
Ihrer Versicherung für die Bildung der
beitragsfreien Summe zur Verfügung
stehende Betrag mindert sich um einen
Abzug sowie um rückständige Beiträge.
In welcher Höhe wir diesen Abzug für
angemessen halten, können Sie der Ver-
sicherungsurkunde unter "Erläuterungen
zur Berechnung von beitragsfreien Ver-
sicherungsleistungen und Rückkaufs-
werten" entnehmen. Mit dem Abzug wird
die Veränderung der Risikolage des ver-
bleibenden Versichertenbestandes aus-
geglichen; zudem wird damit ein Aus-
gleich für kollektiv gestelltes Risikokapi-
tal vorgenommen.

Sofern Sie uns nachweisen, dass die
dem Abzug zugrunde liegenden An-
nahmen in Ihrem Fall entweder dem
Grunde nach nicht zutreffen oder der
Abzug wesentlich niedriger zu beziffern
ist, entfällt der Abzug bzw. wird - im
letzteren Falle - entsprechend herabge-
setzt.

8. Die Beitragsfreistellung Ihrer Versi-
cherung ist mit Nachteilen verbunden. In
der Anfangszeit Ihrer Versicherung sind
wegen der Verrechnung von Abschluss-
und Vertriebskosten (vgl. § 10) nur ge-
ringe Beträge zur Bildung einer bei-
tragsfreien Summe vorhanden. Auch in
den Folgejahren stehen nicht unbedingt
Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge
für die Bildung einer beitragsfreien
Summe zur Verfügung. Nähere Informa-
tionen zur beitragsfreien Versicherungs-

summe und ihrer Höhe können Sie der
in der Versicherungsurkunde abge-
druckten Tabelle entnehmen.

9. Haben Sie die Befreiung von der Bei-
tragszahlungspflicht verlangt und er-
reicht die nach Ziffer 7 zu berechnende
beitragsfreie Versicherungssumme den
in der Versicherungsurkunde unter "Bei-
tragsfreie Leistungen und Rückkaufs-
werte" genannten Mindestbetrag nicht,
erhalten Sie den Rückkaufswert nach
Ziffer 3 bis 5.

Beitragsrückzahlung
10. Die Rückzahlung der Beiträge kön-
nen Sie nicht verlangen.

§ 10 Wie werden Abschluss- und Ver-
triebskosten verrechnet?

1. Durch den Abschluss von Versiche-
rungsverträgen entstehen Kosten. Diese
sogenannten Abschluss- und Vertriebs-
kosten (§ 43 Absatz 2 der Verordnung
über die Rechnungslegung von Versi-
cherungsunternehmen (RechVersV))
sind bereits pauschal bei der Tarifkalku-
lation berücksichtigt und werden daher
nicht gesondert in Rechnung gestellt.

2. Für Ihren Versicherungsvertrag ist
das Verrechnungsverfahren nach § 4
der Deckungsrückstellungsverordnung
maßgebend. Hierbei werden die ersten
Beiträge zur Tilgung der Abschluss- und
Vertriebskosten herangezogen, soweit
die Beiträge nicht für Leistungen im Ver-
sicherungsfall, Kosten des Versiche-
rungsbetriebs in der jeweiligen Versi-
cherungsperiode und für die Bildung
einer Deckungsrückstellung aufgrund
von § 25 Absatz 2 RechVersV i.V.m.
§ 169 Absatz 3 VVG bestimmt sind. Der
auf diese Weise zu tilgende Betrag ist
nach der Deckungsrückstellungsverord-
nung auf 4 Prozent der von Ihnen wäh-
rend der Laufzeit des Vertrages zu zah-
lenden Beiträge beschränkt.

3. Die beschriebene Kostenverrechnung
hat wirtschaftlich zur Folge, dass in der
Anfangszeit Ihrer Versicherung nur ge-
ringe Beträge zur Bildung der beitrags-
freien Versicherungssumme oder für
einen Rückkaufswert vorhanden sind,
mindestens jedoch die in § 9 genannten
Beträge. Nähere Informationen können
Sie der in der Versicherungsurkunde ab-
gedruckten Tabelle und den Erläute-
rungen zu dieser Tabelle entnehmen.

§ 11 Was ist zu beachten, wenn eine
Versicherungsleistung verlangt wird?
1. Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag erbringen wir gegen Vorlage der
Versicherungsurkunde.

2. Der Tod der versicherten Person ist
uns unverzüglich anzuzeigen. Außer der
Versicherungsurkunde sind uns einzu-
reichen

- eine amtliche, Alter und Geburtsort
enthaltende Sterbeurkunde,

- ein ausführliches, ärztliches oder
amtliches Zeugnis über die Todes-
ursache sowie über Beginn und Ver-
lauf der Krankheit, die zum Tode der
versicherten Person geführt hat.
Ärztliche oder amtliche Zeugnisse in
anderer als in deutscher Sprache
sind von einem für den Gerichtsver-
kehr zugelassenen Übersetzer zu
übersetzen; von diesem ist zu bestä-
tigen, dass die Übersetzung vom Ori-
ginal erfolgt ist.

3. Zur Klärung unserer Leistungspflicht
können wir notwendige weitere Nach-
weise und Auskünfte verlangen. Die mit
den Nachweisen verbundenen Kosten
trägt derjenige, der die Versicherungs-
leistung beansprucht.

4. Unsere Leistungen überweisen wir
dem Empfangsberechtigten auf seine
Kosten. Bei Überweisungen in Länder
außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes trägt der Empfangsbe-
rechtigte auch die damit verbundene Ge-
fahr.

§ 12 Welche Bedeutung hat die Versi-
cherungsurkunde?
1. Den Inhaber der Versicherungsur-
kunde können wir als berechtigt anse-
hen, über die Rechte aus dem Vertrag
zu verfügen, insbesondere Leistungen in
Empfang zu nehmen. Wir können aber
verlangen, dass uns der Inhaber der
Versicherungsurkunde seine Berechti-
gung nachweist.

2. In den Fällen des § 13 Ziffer 4 brau-
chen wir den Nachweis der Berechti-
gung nur dann anzuerkennen, wenn uns
die schriftliche Anzeige des bisherigen
Berechtigten vorliegt.

§ 13 Wer erhält die Versicherungsleis-
tung?
1. Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag zahlen wir an Sie als unseren
Kunden (Versicherungsnehmer) oder an
Ihre Erben. Sie können uns aber auch
eine andere Person benennen, die die
Ansprüche aus dem Versicherungsver-
trag bei deren Fälligkeit erwerben soll
(Bezugsberechtigter). Das Bezugsrecht
können Sie bis zum Eintritt des Versi-
cherungsfalls jederzeit ändern oder wi-
derrufen (widerrufliches Bezugsrecht).

2. Sie können ausdrücklich bestimmen,
dass der Bezugsberechtigte sofort und
unwiderruflich die Ansprüche aus dem
Versicherungsvertrag erwerben soll. So-
bald wir Ihre Erklärung erhalten haben,
kann dieses Bezugsrecht nur noch mit
Zustimmung des von Ihnen Benannten
aufgehoben werden.

3. Sie können Ihre Rechte aus dem Ver-
sicherungsvertrag auch abtreten oder
verpfänden.
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4. Die Einräumung und der Widerruf
eines Bezugsrechts sowie eine Abtre-
tung oder Verpfändung von Ansprüchen
aus dem Versicherungsvertrag sind uns
gegenüber nur und erst dann wirksam,
wenn sie uns vom bisherigen Berech-
tigten schriftlich angezeigt worden sind.
Der bisherige Berechtigte sind im Regel-
fall Sie; es können aber auch andere
Personen sein, sofern Sie bereits vorher
bindende Verfügungen vorgenommen
haben.

§ 14 Was gilt bei Änderung Ihrer Post-
anschrift und Ihres Namens?
1. Eine Änderung Ihrer Postanschrift
müssen Sie uns unverzüglich mitteilen.
Anderenfalls können für Sie Nachteile
entstehen, da wir eine an Sie zu rich-
tende Willenserklärung mit eingeschrie-
benem Brief an Ihre uns zuletzt be-
kannte Anschrift senden können. In die-
sem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage
nach Absendung des eingeschriebenen
Briefes als zugegangen. Dies gilt auch,
wenn Sie die Versicherung in Ihrem Ge-
schäfts- oder Gewerbebetrieb genom-
men und Ihre Niederlassung verlegt
haben.

2. Bei Änderung Ihres Namens bzw. Fir-
mennamens gilt Ziffer 1 entsprechend.

§ 15 Welche Kosten stellen wir Ihnen
gesondert in Rechnung?
1. Falls aus besonderen, von Ihnen ver-
anlassten Gründen ein zusätzlicher Ver-
waltungsaufwand verursacht wird, kön-
nen wir die in solchen Fällen durch-
schnittlich entstehenden Kosten als pau-

schalen Abgeltungsbetrag gesondert in
Rechnung stellen. Dies gilt bei:
- Ausstellung einer neuen Versiche-

rungsurkunde,
- schriftlicher Fristsetzung bei Nicht-

zahlung von Folgebeiträgen,
- Rückläufern im Lastschriftverfahren,

sofern diese von Ihnen verschuldet
wurden,

- Ausstellung von Ersatzbescheini-
gungen für steuerliche Zwecke.

2. Dieser pauschale Abgeltungsbetrag
entfällt oder verringert sich, sofern Sie
uns nachweisen, dass er entweder dem
Grunde nach nicht gerechtfertigt oder je-
denfalls der Höhe nach wesentlich nied-
riger zu beziffern ist.

3. Eine Übersicht über die jeweils aktu-
ellen Kostensätze senden wir Ihnen auf
Wunsch gerne zu.

§ 16 Welches Recht findet auf Ihren Ver-
sicherungsvertrag Anwendung?
Auf Ihren Versicherungsvertrag findet
das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung.

§ 17 Wo ist der Gerichtsstand?
1. Für Klagen aus dem Vertrag gegen
uns bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit nach unserem Sitz oder der
für den Versicherungsvertrag zustän-
digen Niederlassung. Sind Sie eine na-
türliche Person, ist auch das Gericht ört-
lich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur
Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen,
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

2. Sind Sie eine natürliche Person, müs-
sen Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen Sie bei dem Gericht erhoben
werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, den Ort
Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zustän-
dig ist. Sind Sie eine juristische Person,
bestimmt sich das zuständige Gericht
nach Ihrem Sitz oder Ihrer Niederlas-
sung.

3. Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen
Staat außerhalb der Europäischen
Union, Islands, Norwegens oder der
Schweiz, sind die Gerichte des Staates
zuständig, in dem wir unseren Sitz
haben.

§ 18 Sie wollen eine Vorauszahlung auf
die Versicherungsleistung?
1. Sofern für den Todesfall eine Leistung
vereinbart ist, können Sie bis zur Höhe
des Rückkaufswertes (vgl. § 9 Ziffer 3),
höchstens jedoch bis zur Höhe der ver-
sicherten Todesfallleistung, eine Voraus-
zahlung auf die Versicherungsleistung
beantragen. Hierfür sind Zinsen zu ent-
richten. Ein Rechtsanspruch auf eine
Vorauszahlung besteht nicht. Für eine
Vorauszahlung auf die Versicherungs-
leistung ist in jedem Fall eine schrift-
liche Vereinbarung zu treffen.

2. Eine Vorauszahlung werden wir ver-
rechnen, wenn eine Versicherungsleis-
tung fällig wird, oder die Versicherung in
eine beitragsfreie Versicherung umge-
wandelt wird. Die Bedingungen für eine
Vorauszahlung teilen wir Ihnen auf
Wunsch gerne mit.
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